
Werſeburger Kreis Platt.
Mittwoch den 18. October.

Bekanntmachungen.
Der Herr Handelsminiſter hat dem Comité für Erbauung einer Eiſenbahn von Wienenburg über Quedlinburg, Hettſtädt nach

Halle und von Hettſtädt über Eisleben (Schafſtädt) nach dem Großcorbethaer Bahnhofe die Erlaubniß zu den techniſchen Vorarbeiten für
dieſes Project ertheilt.

Indem ich die Kreiseingeſeſſenen und die Ortsbehörden erſuche die Vorarbeiten, welche der Baumeiſter Becherer in Berlin leiten
wird, möglichſt zu fördern, bemerke ich, daß ſich die Baubeamten, bevor ſie die Grundſtücke betreten, bei den Ortsrichtern zu melden
haben damit die Beſitzer von den Letztern in Kenntniß geſetzt werden können.

Merſeburg, den 13. October 1871.
Der Königliche Landrath

Dem heutigen Kreisblatte iſt eine beſondere Bekanntmachung über die vom 1. Januar 1872 im öffentlichen Verkehr zuläſſigerMaaße und Gewichte beigelegt, worauf ich beſonders aufmerkſam mache. fentüch hr zuläſſigen

Der Königliche Landrath
Merſeburg, den 14. October 1871.

Concurs- Eröffnung
Kgl. Kreisgericht zu Merſeburg, erſte Abtheilung,

den 12. October 1871, Mittags 12 Uhr.
Ueber das Vermögen des Seifenſiedermeiſters Friedrich Einecke

zu Schkeuditz iſt der kaufmänniſche Concurs im abgekürzten Verfahren
eröffnet und der Tag der Zahlungseinſtellung auf den 26. Auguſt e.,
12 Uhr- Mittags, feſtgeſetzt worden.

Zum einſtweiligen Verwalter der Maſſe iſt der Kaufmann Peckolt sen,

hier beſtellt. eDie Gläubiger des Gemeinſchuldners werden aufgefordert, in
dem auf

den 19. October d. J., Mittags 12 Uhr,
im Kreisgerichtsgebäude Zimmer Nr. 3. vor dem Kommiſſar Herrn
Kreisrichter Dr. Jahr anberaumten Termine die Erklärungen über ihre
Vorſchläge zur Beſtellung des definitiven Verwalters abzugeben.

Allen, welche von dem Gemeinſchuldner etwas an Geld, Pa-
pieren oder anderen Sachen in Beſitz oder Gewahrſam haben, oder
welche ihm etwas verſchulden, wird aufgegeben nichts an denſelben
zu verabfolgen oder zu zahlen, vielmehr von dem Beſitz der Gegen-
ſtände bis zum 16. November e. einſchließlich dem Gericht oder
dem Verwalter der Maſſe Anzeige zu machen und Alles mit Vor-
behalt ihrer etwanigen Rechte, eben dahin zur Concursmaſſe abzu
liefern. Pfandinhaber und andere mit denſelben gleichberechtigte
Gläubiger des Gemeinſchuldners haben von den in ihrem Beſitz be
findlichen Pfandſtücken bis zum vorgedachten Tage nur Anzeige zu

achen.3 Mugleth werden alle diejenigen, welche an die Maſſe Anſprüche

als Concursgläubiger machen wollen, hierdurch aufgefordert, ihre An
ſprüche, dieſelben mögen bereits rechtshängig ſein oder nicht, mit dem
dafür verlangten Vorrecht bis zum 16. November e. einſchließ
lich bei uns ſchriftlich oder zu Protocoll anzumelden und demnächſt
zur Prüfung der ſämmtlichen, innerhalb der gedachten Friſt ange-
meldeten Forderungen ſowie nach Befinden zur Beſtellung des de-
finitiven Verwaltungsperſonals auf

den 24. November e. Vormittags 11 Uhr,
vor dem Commiſſar Herrn Kreisrichter Dr. Jahr im Terminszimmer

3. zu erſcheinen. eWir Anmeldung ſchriftlich einreicht, hat eine Abſchrift
derſelben und ihrer Anlagen beizufügen. e

Jeder Gläubiger, welcher nicht in unſerm Amtsbezirke ſeinen
Wohnſitz hat, mu bei der Anmeldung ſeiner Forderung einen am
hieſigen Orte wohnhaften oder zur Praxis bei uns berechtigten aus-
wärtigen Bevollmächtigten beſtellen und zu den Acten anzeigen.
Denjenigen, welchen es hier an Bekanntſchaft fehlt, werden die
Rechtsanwälte Wegzel et Wölfel, Grube und der Juſtizrath
Hunger hier, der Juſtizr Hertfurth in h und der Rechts
anwalt Sickel in Lützen zu Sachwaltern vorgeſchlagen.

Weidlich.
Nothwendiger Verkauf.

Jm Wege der nothwendigen Subhaſtation ſollen nachſtehende
dem Polizei Secretair a. D. Franz Julius Dieß, früher zu Halle,
gehörige, im Hypothekenbuche von Knapendorf unter Nr. 33. einge
tragenen Grundſtücke:

1) ein Wohnhaus mit Wirthſchaftsgebäuden, ein Maſchinen und
Keſſelhaus,

2) das Planſtück 25 a. in Knapendorfer Flur von 1 Mrg. 178 QR.,

3) 7 25 b. 5 1174) e 25 e. 10 e 85zu 1. nach einem jährlichen Nutzungswerthe von 15 Thlr. zur Ge
bäudeſteuer, zu 2. nach einem Reinertrage von 6,34 Thlr., zu 3.
von 18,05 Thlr., zu 4. von 36,48 Thlr. zur Grundſteuer veranlagt,

am 25. October e., Vormittags 9 Ahr,
an Ort und Stelle in Knapendorf durch den unterzeichneten
Subhaſtations Richter verſteigert und t

am 28. October e., Mittags 12 Ahr,
an hieſiger Gerichtsſtelle, Zimmer Nr. Z., das Urtheil
über den Zuſchlag verkündet werden.

Die Auszüge aus der Gebäude- und Grundſteuer- Mutter
Rolle, ſowie der Hypothekenſchein können in unſerm Büreau, Zimmer
Nr. 6., eingeſehen werden.

Alle diejenigen welche Eigenthum oder anderweite zur Wirk-
ſamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch be-
dürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden aufgefordert, dieſelben zur Vermeidung der Präcluſion ſpä
teſtens im VerſteigerungsTermine anzumelden.

Auf den zu verſteigernden Grundſtücken wird der Bergbau auf
Braunkohlen betrieben und zwar ſteht nach Ausweis des Hypotheken-
buchs das Kohlenförderungsrecht dem Organiſten Chriſtian Lamprecht
zu Lohburg zu jedoch werden unter Umſtänden die Grundſtücke
frei von dieſer Berechtigung des 2c. Lamprecht verkauft werden ſo
daß alſo das Kohlenförderungsrecht in dieſem Falle auf den Käufer
übergehen wird.

Merſeburg, den 18. Juli 1871.
Königliches i

Der Subhaſtations Richter.
Förtſch.

Sonnabend den 21 Geld Tänn
onnabend den 21. ober von Pormitta rAhr ab, verkaufe ich im hieſigen Ralhetlet Eaete im eng

Auftrage verſchiedene
Mobilien Betten, Kleidungsſtücke, Hausgeräth c.

meiſtbietend gegen gleich baare Zahlung.
Merſeburg, den 12. October 1871.

Arndt, Kreisgerichts Actuarius.
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Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur Kenntniß der Gerichts Eingeſeſſenen ge-

bracht, daß die Verwaltung des Depoſitorii bei dem hieſigen König-
lichen Kreisgerichte jetzt

1) dem Kreisgerichts- Rath Knauth als erſten Curator,
2) dem Krersgerichts-Secretair-Koven als zweiten Curator,
3) dem Depoſital-Rendanten Thier

übertragen iſt. Gelder oder geldwerthe Gegenſtände können daher
nur dann als gehörig deponirt erachtet werden, wenn ſie dieſen drei
Depoſitarien gemeinſchaftlich übergeben und von ihnen angenommen
ſind. Eine ſolche Annahme ſetzt aber ſtets einen Befehl des Gerichts
voraus, den mithin Jeder, der etwas zum Depoſitorio einzuliefern
hat, zuvörderſt bei dem Gerichte nachſuchen muß.

Zum Depoſitaltage iſt
der Mittwoch jeder Woche

beſtimmt.
Merſeburg, den 10. October 1871.

Das Direectorium des Königlichen Kreisgerichts.
Bekanntmachung.

Der Verkauf der Manualacten des Juſtizrath Wagner hier
ſteht bevor. Intereſſenten haben ihre Acten binnen 4 Wochen bei
uns zurück zu fordern, widrigenfalls ſolche zum Einſtampfen ver-
kauft werden.

Merſeburg. den 10. October 1871.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung.

Nothwendiger Verkauf.
Jm Wege der nothwendigen Subhaſtation ſoll nachſtehendes,

der Wittwe Böhme, Johanne Chriſtiane Katharine geborene Dup-
ſtedt zu Schafſtädt gehörige, im daſigen Hypothekenbuche Band V.
Nr. 198. eingetragene Grundſtück:

ein Wohnhaus mit Scheune, Ställen, Hof, Garten und Zubehör
zu Schafſtädt am Windmühlenthore,

mit 44 Thlrn. jährlichem Nutzungswerthe zur Gebäudeſteuer ver-
anlagt,

am 21. December d, J., Vormittags 10 Ahr,
an hieſiger Gerichtsſtelle Zimmer Nr. I. durch den unterzeichneten
Subhaſtationsrichter verſteigert und

am 28. December d. J., Vormittags 11 Ahr,
ebendaſelbſt das Urtheil über den Zuſchlag verkündet werden,
Der Auszug aus der Gebäudeſteuer Rolle, ſowie der Hypo-
thekenſchein können in unſerm Büreau Zimmer Nr. II. eingeſehen
werden.

Alle diejenigen welche Eigenthum oder anderweite zur Wirk-
ſamkeit gegen Dritte der Eintragung in das Hypothekenbuch be-
dürfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden aufgefordert, dieſelben zur Vermeidung der Präcluſion ſpä-
teſtens im VerſteigerungsTermine anzumelden.

Lauchſtädt, den 7. October 1871.
Königliche Kreisgerichts Commiſſion.

Der Subhaſtations-Richter.

Freiwillige Subhaſtation.
Die den vier Geſchwiſtern Sturm von Schafſtädt gehörigen

walzenden Planſtücke in Schafſtädter Flur Fol. 52. des Hypo-
thekenbuchs, als:

1) das Planſtück Nr. 224. der Karte von 108 Rth.,
2) das Planſtück Nr. 72. ibidem von 147 Rth., und
3) das Planſtück Nr. 225 b. ibidem von 1 Morgen 177 Rth.,

welche nach s Flächengehalt mit 3 Thalern ad 1., nach 72100
Flächengehalt mit 3 Thalern ad 2. und nach 198 Morgen
Flächengehalt mit 9 Thalern ad 3. zur Grundſteuer veranlagt
ſind, ſollen im Wege der freiwilligen Subhaſtation auf

den 26. October d. J., Vormittags von 10 bis 12 Ahr,
an Rathhausſtelle in Schafſtädt erbtheilungshalber ver
ſteigert werden. Die Auszüge aus der Grundſteuer Mutterrolle
und die Verkaufsbedingungen ſind in unſerer Regiſtratur einzuſehen.

Lauchſtädt, den 6. October 1871.
Königl. Kreisgerichts-Commiſſion.

Montag den 23. October, Nachmittags 3 Ahr,
ſoll die beim Saalufer oberhalb der hieſigen Neumarktsbrücke vor-
handene Weidenanlage an Ort und Stelle öffentlich verpachtet werden.

Königliche Bau Jnſpeetion.
Jch bin geſonnen, mein in Lützen gelegenes Wohnhaus nebſt

Garten und Land ver änderungshalber aus freier Hand zu verkaufen.
Lützen den 26. September 1871.

Guſtav Kliebe.
Ein Paar kleine Läuferſchweine ſtehen zu verkaufen in Löpitz

bei S. Fiwmermann.Logis-Vermiethung.
Eine freundliche herrſchaftliche Wohnung ſteht von jetzt ab für

den Preis von 150 Thlr. und ein Familienlogis zu 50 Thlr. zu
vermiethen und kann ſofort bezogen werden. Näheres in der
Expedition d. Bl.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Holzbedarfs der Königlichen Braunkohlen

grube bei Tollwitz pro 1872, beſtehend aus:
3000 Stamm Holz,

400 Schock Rundſchwarten,
25 Schwartenbohlen,
10 Spündebretter,

nd Wege der Submiſſion an den Mindeſtfordernden verdungen
werden.

Diejenigen Lieferanten, welche zur Uebernahme dieſer Lieferung
geneigt ſind, wollen ihre Offerten portofrei, verſiegelt und mit der
Aufſchrift: „Submiſſion wegen Lieferung von Grubenhölzern bis
zum 24. d. M., Vormittags 10 Uhr, bei dem unterzeichneten Salz
amt einreichen, wo in Gegenwart der etwa erſchienenen Submittenten
die Eröffnung der eingegangenen Offerten erfolgen wird.

Die Lieferungsbedingungen liegen in unſerer Regiſtratur aus
und können auch abſchriftlich gegen Erſtattung der Copialiengebühren
mitgetheilt werden.

Dürrenberg, den 12. October 1871.
Königliches Salzamt.

Thüringiſche Eiſenbahn.
Zu dem Reglement und Tarif für die Beförderung von Gütern

2c. auf der Thüringiſchen Eiſenbahn und deren Zweigbahnen vom 1.
März 1870 tritt vom 15. October dieſes Jahres ab ein V. Nach
trag in Kraft, enthaltend Special Beſtimmungen zum Betriebs
Reglement für die Eiſenbahnen im Norddeutſchen Bunde und Aende-
rungen in den Tarifbeſtimmungen, ſowie im Waaren Verzeichniß.

Die Güter, welche durch die Empfänger ſelbſt auszuladen und
abzuholen ſind, müſſen innerhalb 24 Stunden von dem Zeitpunkte
der erfolgten Aviſirung abgeladen und abgeholt ſein.

Nähere Auskunft ertheilen die Expeditionsſtellen, auch ſind
Exemplare des Nachtrags V. zum Preiſe von 1 Sgr. in den Güter
expeditionen käuflich zu haben.

Erfurt, den 13. October 1871.
Die Direction

der Thüringiſchen Eiſenbahn Geſellſchaft.

Zwei gute Arbeitspferde ſtehen zum Verkauf S
FTSenenien Nr. 7.

6 Stück gebrauchte dunkelpolirte Rohrſtühle ſtehen billig zu
verkaufen. J. Vetterlau, Gotthardtsſtraße 110.

3 Wohnungen, eine mit kleinem Laden, mit oder ohne Pferde
ſtall, ſind zu vermiethen Sixtiberg 377.

Ebendaſelbſt iſt ein alter aber noch guter 6 Fuß breiter Kleider
ſchrank mit ſtarken Säulen billig zu verkaufen.

Johannisgaſſe Nr. 30. iſt die II. Etage, beſtehend aus 4
Zimmern und Zubehör, zu vermiethen und zum 1. Januar 1872
zu beziehen.

Nähere Auskunft an der Geiſel 5160,
Das jetzt von Herrn Polizei Secretair Gründling bewohnte

Logis, beſtehend aus drei Stuben nebſt Zubehör, iſt getrennt oder
im Ganzen zu vermiethen und Neujahr oder Oſtern zu beziehen.

S. Walbe.Ein freundliches Familienlogis, vorn heraus, iſt zu vermiethen
und ſogleich oder Neujahr zu beziehen Dom 234.

Dom 222. iſt ein Erkerlogis von Stube und 2 Kammern, für
eine einzelne Perſon paſſend, für 20 Thlr. pr. anno zu vermiethen
und ſofort oder ſpäter zu beziehen.

Zu einer Ladeneinrichtung ſind 2 Glasthüren mit ſtarkem Ver
ſchlußladen billig zu verkaufen bei Bruno Meiling.

Auetions- Lokal
wird zu miethen geſucht durch

E. Bexger am Markt.Meinen werthen Kunden zur Nachricht, daß mein Barbier
Geſchäft nicht mehr Breiteſtraße, ſondern Schmalegaſſe Nr. 521. beim
Leineweber Herrn Hitſchold ſich befindet.

BHurbier Reſchenbach.
Kieler Sprotten, r
Kieler Speckbücklinge,
Aal in Gelée,
Anchovis,
Russ. Sardinen

friſch angekommen bei Emil Wolff am Roßmarkt.
Gothaer Schlackwurst, Frankfurter Röst-

würstchen, Roth und Leberwurst empfiehlt
M. Bergmann, Preußergaſſe.

Kieler Speckbücklinge, grosse Voll-heringe, geräucherte Heringe, marin. He-
Gurken empfiehlt
M. Bergmann, Preußergaſſe.

riünge, neue saure
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hlen

e e e e e e e o z
empfiehlt zur bevorſtehenden Herbſt Saiſon ſein reichhaltiges Lager in

Tuch-, Seicen-, Leinen- unck Modewaaren, Tuch- und
Double-Mänteln, Paletots, Iaquets, lacken etc.

bei ſoliden Preiſen.
Als beſonders billig wird hervorgehoben:

S breite reinwollene Laummas zu Hauskleidern
d Mobe 3 Thlr.,Ripse, ſchönſte Farben,

ad Elle 12 Sgr.,
b prima o s Elle 7ß Sgr.Von feinen Na n jeder Art, als Wiener, Offenbacher und Ber

liner Fabrikat halte auf gut ſortirtes Lager, ſowie alle Ledergalanterie Arbeiten zur Ausführung ange

nommen werden. r H. F. GriusBe spr II empfiehlt H. F. Exinus.Echte an de Cologne, Seiſfen, Pomaden, Gelee und Farfumerien
in reicher Auswahl empfiehlt r 99. F. Exinus.e Gliumrmischuhe in guter Qualitätfür Herren, Damen und Kinder bei H. F- Exius.TFüegenfelle 1 Thlr. 9 säberiinge I TWhlIr. 4 Sr.

a

minee e Den haſſe ab re fenfe wieder votſehiges ſelbſt engeeseskauft Er am Gotthardtsthor.
W arnung. raumenmuss.Wieder treibt ein von mir 1868 äbgeſetzter „General- e Don S

agent“, ne r ſern J Stempel in und aus- 46. o. a Sorwendig in ſeinen Briefen (ſogar Datumſtempel) hat glauben r a Pfund Sn er ſei ein r We Kaufmann (perfecter Schwind- bei Tnüringer Raunen 2 Elbe
er und ſonach, wie die Zeitungen 1869 meldeten, als ſolcher z jj C Boh uauch beſtraft!) in faſt gottesläſterlicher Weiſe ſein Erde Wpnegt mgtsen aus Gaſar Sie

Weſen mit „Wundertrank früher Königtrank,“ an-
geblich von einem Dr. John Jacobi (sic) aus Amerika be-
zogen. Auf der Etiquette läßt er einen Engel hernieder-
ſchweben und mit einer Flaſche und den Worten des Er-
löſers: „kommt her zu mir Alle, die ihr mühſelig und be
laden ſeid, ich will Euch erquicken und eine Anzahl Lahmer
2c. jauchzt ihm entgegen.

Zu ſolch ſchamloſer Blasfemie kann ich als
Erfinder des Königtranks nicht ſchweigen und muß die
Patienten vor dem Sudel- Gebräu dieſes Schwindlers,
was nur in ſeinem Aeußern entfernte Aehnlichkeit mit
meinem Fabrikat hat, warnen.

Der von mir erfundene und auch allein fabricirte
Königtrank iſt kein Wundertrank. Nie habe ich vor-
gegeben daß geiſtige oder überirdiſche Kräfte bei demſelben
mitwirken.

Hygieiſt Karl Jacobi,
Erfinder und alleiniger Fabrikant des Königtranks,

Berlin, Friedrichſtraße 208.

Die Hirſch Apotheke
in Weißenfels empfiehlt

5 chtes JLe Holländiſches
Milch- und Nutzen-Pulver,

à Packet 5 Sgr.
Die Gebrauchsanweiſung dieſes ſeit langen Jahren in

Holland in den größten Milch- Und Maſtwirthſchaften mit dem
größten Erfolg angewandten Puülvers iſt auf jedem Beutel aufge
druckt, und hat ſich dieſes Pulver bei allen Krankheiten des Rind
viehs ſehr gut bewährt, es bringt auch die Milch wieder in Ordnung.

Ebendaſelbſt iſt zu haben

z i

i

es
Freß- und Druſenpulver,

re s e à Pfd. 5 Sgr.Th uringer Kunſtfärb eret t V i a m d e auf's d oder
mi ehltrank gegeben, bewirken daß die Pferde gut freſſen und272 M ön verdauen, ein ſchönes glänzendes Haar bekommen, un ſchüte daſſelbe

Anſtalt zur Wiederherſtellung von feinen Damen- und heilt Kropf und Druſen. Die Gebrauchsanweiſung wird
4 3 jedem Beutel beigegeben.ind Herren Bekleidungs-Gegenständen, Putz Hirſch Apotheke in Weißenfels.

irtikeln, Möbelstoffen ete. in Farbe und Ausſehen Beide Pulver halten auf Lager die Herren:

e neu! W Walbe in Merſeburg.Aufträge vermittelt unentgeldlich duard Zetler am Holzmarkt in Naumburg.die Putz und Mode- Handlung von W Kühn's Wittwe in Corbetha.
R. RBräseke, Burgſtraße 292. arl Heer in Lützen.
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P. P.
Hierdurch meinen werthen Geſchäftsfreunden die ganz ergebenſte

Mittheilung, daß ich am heutigen Tage mein ſeit 27 Jahren am
hieſigen Platze geführtes

Colonialwaaren-, Spiritwosen- und Cigarren-
Geschäft, verbunden mit ineralwasser fabrik

meinem Sohne Heinrich r. zu weiteren Fortführung für ſeine
gene Rechnung, übergeben habe.eigene nre Activa ordne ſelbſt.

Gleichzeitig drängt es mich, für das während dieſer ganzen
Zeit, mir in ſo reichem Maaße entgegengebrachte Vertrauen, meinen
wärmſten Dank auszuſprechen und füge ich noch die Bitte hinzu,
meinem Sohne daſſelbe auch fernerhin gütigſt erhalten zu wollen.

Merſeburg, den 17. October 1871.
Hochachtungsvoll

Heinr. Schultze jum.
S-o--mDmW7W—SSTJ

P.
Unter Bezugnahme auf obige Anzeige meines Vaters zeige ich

hierdurch ganz ergebenſt an, daß ich das von ihm für eigene Rech
nung übernommene Geſchäft unter der alten Firma:

Heinr. Schultze jun.
weiter fortführe.

Jch füge noch die Verſicherung hinzu, daß ich ſtets bemüht
ſein werde, das meinem Vater ſo lange und reichlich erwieſene Ver-
trauen durch die ſtrengſte Reellität und ſolideſte Bedienung auch
fernerhin mir zu erhalten.

Merſeburg, den 17. October 1871.
Hochachtungsvoll

Heinrich Schultze.Magdeburger Saager on
empfiehlt L. Zimmermanna. d. Stadtkirche.

Feinſten Perl-Telicheröä, gebrannt à Pfd. 15 Sgr.,
f. Menado. a Pfd. 15 Sgr.,f. Java, a Pfd. 12 Syr.,Doming,o, rein und gutſchmeckend, à Pfd. 10 Sgr.

empfiehlt Max Thiele, Roßmarkt.C Stiefelettenfür Herren mit und ohne Doppelſohlen in beſter Qualität à Paar
2 Thlr. 5 Sgr. bis 2 Thlr. 20 Sgr. ſind wieder reichlich ſortirt bei

Jul. Mehne, Entenplan, Rittergaſſe 194.
NB. Eine Partie Knaben- Stiefeletten noch billigſt h

Uancdsohiurhe in Waſchleder und Glace
werden zum Waſchen angenommen.

J. Thomas, Bandagiſt und Handſchuhmachermſtr.,
Merſeburg, Markt 51.

Wollen u. haun W atte,
TWeppicheaeuge.

empfiehlt

Gotthardtsſtr. 186 Carl Aug. Kröbel.
Cigarren Offerte.

Mein aufs Vollſtändigſte aſſortirte Cigarren Lager erlaube ich
mir aufs Angelegentlichſte zu empfehlen und möchte ich namentlich
wieder einmal die ſehr beliebte
Nr. 18. ff. Ambalema m. Braſil à 10 Thlr., Hundert 79 Sgr.
Nr. 20. ff. Ambalema m. Cuba à 13 Thlr., 10 Sgr.
empfehlend in Erinnerüng bringen.

Max Thiele, Roßmarkt.
Die gegen Magenkrampf, Verdauungsschwäche,

Blähungsbeſchwerden, Kopfſchmerz, Cholera 2c. rühmlichſt bekannten u.
wissenschaftl. empfohlenen Hamburger Magen-
Drops ſind nur allein echt à 6 Sgr. pro Flacon zu haben bei

Gerstau Bots in NMerseburg.
Wanzentod.

Dieſes probate und ſichere Mittel vertilgt die läſtigen Wanzen
mit Brut auf immer, à Flaſche 5 Sgr.

Niederlage bei R. Bergmann am Markt.

C Zum Einkauf
getragener dicker Herren- Kleidungsſtücke empfiehlt ſich und zahlt dafür

Die höchſten Preiſe ul. Mehne,Entenplan, Rittergaſſe.

Nächſten Sonntag bin ich in Merſeburg von
T 1 Uhr im Hotel zum „halben Mond“ zu ſprechen.

O. Maum.
re ----m-m—-—JVFeinstes Salon Solaröl

à Quart A Sgr.
empfiehlt Heinr. Schultze jnmn.,Entenplan und Burgſtraße.

Einige Hundert Centner feinſtes Salon Solaröl
von meinen Lägern in Weißenfels und hier offerire in Ballons

billigt. Heinr. Schultze jun.
Puckauer Porzellan-Riederlage.

Durch bedeutende Zuſchickung an weißen und decorirten Porzellanen
iſt das Lager hier auf's Reichhaltigſte aſſortirt.

Gleichzeitig diene zur Nachricht, daß ich neben dem Porzellan
auch eine große Auswahl von Glas-, Eryſtall- und Steingutwaaren
führe, welche ich bei vorkommendem Bedarf zu nützlichen Feſtge
ſchenken aller Art beſtens empfehle.

Auch fein gekörntes Porzellan Putzpulver halte ich in Packeten
verſchiedener Größe meinen werthen Kunden zur gefälligen Abnahme
bereit.

Gotthardtsſtraße 10. E. Mayländer.

Gustav lbe.NB. Für die Vorzüglichkeit beider Heilmittel bürgen
a tauſende von Atteſten.

L. Hochheimer C0o., Zeitz,
alleiniger Verkäufer für Deutſchland und das Ausland.

e

eeeeeeeeeeeenneeeerräreDEine ehrenvolle Anerkennung auf der Ausſtellung zu Altona 1869:

Brunnen- Bitter und
Brunnen-Bitter-Liqueur,

ärztlich geprüft und empfohlen, naturgemaß jede Verſchleimung
löſend, ohne Nachtheil für den Körper, auf Erfahrung gegründet
jede Krankheit damit bewältigend und jedes naturgemäße Leiden ge
fahrlos beſeitigend, empfiehlt
Carl Auguſt Schimpf, Kaufmann in Lauchſtädt bei Halle a /S.
Lager bei Herrn W ane n F. Gieſe in Merſeburg, Gotthardts-

raße 101.,
Wiedero in Halle a/S.,

ulius Thielemann in Leipzig, Petersſtr. 40.,
Wilh. Runge in Weißenfels,
Ad. Förſter in Naumburg a S.,
Auguſt Lehmann in Schafſtädt,
Ernſt Meſch in Saalfeld a. d. Saale.

Hessische Bank in Cassel.
Capital: 10,000,000 Thlr.,

wovon Vorerst 1,000,000 Thlr. in 10,000 Actien à 100 Thlr. in
voll gezahlten Stücken emittirt sind.

Mitglieder des Aufsichtsraths:
Ober Vorsteher Freiherr von Nilchling in Münden.

Vorsitzender.
Banquier Sussmann, Firma: Sussmann lIeidenreich in Berlin.

Stellvertr. Vorsitzender.
Commerzienrath Braun in Hoersfoeld.
Banquier Isaac Katzenstein in Cassoel.
Hofbanquier und Commerzienrath Noritz in Weimar.
Banquier Joseph Pinkuss, in Firma: Feig Pinkuss in Berlin.
Generalconsul Spiegelihal in Berlin.
Banquier Anton Wolff, in Firma: Eirschfeld Wolff, Berlin.

Vorstand:
Bankdirector Rob. Baumann, Berlin, als Delegirter des Aufsichtsraths.
Bankdirector Julius Hahlo in Cassel.

Procuranten:
Bankrendant Hermann Prinius.
Bankbuchhalter V. Croll.

Bank-Justitiar:
Rechtsanwalt und Notar Dr. Fr. Renner in Casgsel,

Eröffnung der Bureaux:
Montag den 16. October 1871.

(Hierzu eine Beilage.)

Sa



e

imung
ründet
en ge

e a /S.
hardts

r. 40.,

lin

graths.

e

e

Peilage zum 83. Stück des Merſeburger Rreisblatts 1871.

Vom Donnerstag den 19. October täglich friſche Milch vom
Netzſchkauer Gute beim Maurer Karl Fiedler hinter der Bahn-

Einem hieſigen und auswärtigen Publikum die ergebenſte An-
zeige, daß ich mich wieder als Fleiſcher etablirt habe und bitte um
recht zahlreiche Abnahme.

Julius Gautzſch, Fleiſchermeiſter,
Schmalegaſſe.

Seedorſch c Rieler Fettbücklinge
empfiehlt L. Zimmermann a. d. Stadtkirche.

Seedorſch
empfange jeden Montag und Freitag früh friſche Sendung.

Emil Wolff am Roßmarkt.
m-»mwm»-=mm=mmmm2-—

1 J ch wäche-zur nd reell undwohlfeil, bietet einzig das

icheren HeilungSelbſtbewahrung,“
(mit 27 pathol. ana-

t om. Abbild.), das in G. Pönicke's Schulbuchhandlung in Leipzig in
72. Auflage erſchienen und dort n 1 Thlr. 2 Sgr. Francozuſendung), ſowie
in jeder Buchhandlung für 1 Thlr. zu bekommen iſt. Jn dieſem iſt das allein
richtige Heilverfahren, welches in den letzten 4 Jahren nachweislich 15000
Perſonen zu Geſundheit und neuer Lebenskraft verholfen worüber
auch allen Regierungen in einer beſonderen Denkſchrift Beweiſe vor
liegen mitgetheilt und ſein Zweck iſt, durch raſche ſichere und wohlfeile
Hilfe den auf dieſem Gebiete ſo ſchamlos verübten Schwindeleien entgegen
zu arbeiten. Leſe deshalb jeder Leidende erſt dieſes Buch.

Linsen, Bohnen Hrbsen
kauft und zahlt die höchſten Preiſe

Guſtav Elbe.

GewerVerſammlung Donnerstag den 19. d. M., Abends 8 Uhr, im
Saal des Rathskellers.

Tagesordnung:
Fortbildungsſchule,
Acten über die JnduſtrieAusſtellung,
Chemiſches. Der Vorſtand.

z nWiegands Ueſtanration.
Mittwoch den 18. d. M. Schlachtefeſt, von Morgens 8 Uhr ab

Wellfleiſch.

Augarten.
Mittwoch den 18. d. M. von Abends 7 Uhr ab Hasen-

braten, wozu freundlichſt einladet C. Wehlan.
Wallendorf.

Sonntag den 22. d. M. ladet zur Vanzmnusik bei gut
beſetztem Orcheſter freundlichſt in Fr. Donath.

G.bunſeſchießen
Sonntag den 22. October e., wozu freundlichſt einladet

Kranke en. S. Pfeil.GZum KirmeßBall
Sonntag den 22. October ladet freundlichſt ein

Dattenb er r aer.Unterzeichneter ſucht zum ſofortigen Dienſtantritt einen Bedien
ten, der auch mit Pferden umzugehen verſteht. Perſönliche Vor
ſtellung iſt erforderlich.

Merſeburg den 3. October 1871.
Oberſt von Suckow.

Mehrere ſleißige Dreſcher-Familien, ſowie ein mit guten Atteſten
verſehener Feldhüter finden auf dem Rittergute Lochau bei Halle

Beſchäftigung. e eEin Burſche von 15 dis 18 Jahren wird für häusliche Arbeit

geſucht. Näheres bei H. F. Exius sEs werden noch mehrere Arbeiter, welche das Tuchſchuhmachen
verſtehen, für dauernde Arbeit geſucht von

E. Kundius, Oberburgſtraße.

Junge Mädchen, welche das Glacé Handſchuhſteppen erlernen
wollen, erfahren Näheres in der Expedition d. Bl.
Ein vrdentliches Dienſtmädchen wird zum 1. November geſucht
Burgſtraße Nr. 3289.

Ein ordentliches fleißiges Dienſtmädchen wird zum 1. November
geſucht und iſt Näheres zu erfahren bei Frau Künzel neben dem

Gaſthof zum Ritter St. Georg
Ein ordentliches Mädchen für die größte Hälfte des Tages wird

geſucht. Zu erfragen bei Herrn G. Lots.
Ich warne hiermit Jedermann, meinem Sohn, dem Huſar

Hermann Scheibe, etwas zu borgen- indem ich für denſelben
keine Zahlung leiſte. Wittwe J. Scheibe in Bitterfeld.
Der abgeworfene Korb iſt von dem Kartoffeldieb ſelbſt beim

Finder abzuholen.
Die am Sonnabend erfolgte glückliche Geburt eines kräftigen

Knaben beehrt ſich ergebenſt anzuzeigen Dr. Eylau.
Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Getrauet: der Sergeant der 3, Escadron Königl. Thüring. Huſ.
Reg Nr. 12. Mohr mit Jgfr. W. Starke aus Tragarth.

Stadt, Geboren: dem Bürger und Fabrikant Hauſtein eine Tochter dem
Geſchirrführer Dolze eine Tochter; dem Mühlfahrer Eckardt eine Tochter dem
pract, Arzt Dr. Eylau ein Sohn dem Tiſchlermſtr. Pertz eine Tochter eine außer
ehel. Tochter. Geſtorben: die einzige Tochter des Handarbeiters Lützkendorf,
8 M. 6 T. alt, am Zahnen; die Ehefrau des Handelsmanns und Hausbeſ. Klee,
65 J. 11 M. 14 T. alt, an Entkräftung; der Bürger und Büchſenmachermſtr.
Hartung, 73 J. 10 M. alt, an Bruſtentzündung die Ehefrau des Handelsmanns
Querfurth, 44 J. 9 M. alt, am Kindbettfieber der einzige Sohn des Haueknechts
Schönfeld, 1 J. 3 M. alt, am Scharlach die nachgel. Wittwe I. Ehe des Bürgers
Schuhmachermſtrs. und Porzellanwaarenhändl. Müller, 57 J. 4 M. 21 T. alt.
an Magenerweichung.

Stadtkirche: Donnerstag früh 9 Uhr Armen Communion. Herr Diac,
Frobenius.

Neumarkt. Geboren: dem Handarbeiter Scheibe eine Tochter. Ge
ſtorben: der Handarbeiter Keil in Venenien, 90 J. alt, an Altersſchwäche.

„Altenburg. Geboren: dem Maurer Liebing ein Sohn dem Eiſengießer
Emig ein Sohn. Getrauet: der Handarbeiter Langbein mit F. A. Patzſchke
der Stadtbaumeiſter und Senator Brandt in Langenſalza mit Jgfr. Ch. A. W.
Findeis. Geſtorben: der jüngſte Sohn des Maurers Fiedler, 9 M. 2 W.
6 T. alt, an der Ruhr die jüngſte Tochter des Korbmachermſtrs. Kunter, 4 M.
alt, an Krämpfen die hinterlaſſene Wittwe des Mühlenbeſ. Klotz, 75 J. 9alt, an Altersſchwäche. hlenbeſ. Klotz, 75 J. 9 M.

Die Redaction des Deutſchen Neichsangeigers und
Königl. Preußiſchen Staatsanzeigers hat zur Bequem-
lichkeit des Publikums mit Herrn Rudolf Moſſe in Berlin ein ver
tragsmäßiges Abkommen getroffen, wonach derſelbe bevollmächtigt
iſt, geeignete Jnſerate für genanntes Blatt zum Originaltarifpreiſe
entgegen zu nehmen. Alſo auch von Seiten dieſes amtlichen Organs
ſcheint nunmehr das Inſtitut des Herrn Moſſe verdientermaßen
gewürdigt zu werden.

Schwurgericht zu Naumburg.
Dienstag, den 10. October 1871.

Es wurde zuerſt verhandelt gegen die geſchiedene Schachtarbeiter Wilhelmine
Seiler geb. Rothe aus Hohenmölſen, die wegen zweier einfachen und eines
ſchweren Diebſtahls im wiederholten Rückfalle angeklagt war und vom Appell.
Ger. Ref. Bartels vertheidigt wurde.

Es war ihr zur Laſt gelegt
I. Am 21. Januar c. Abends zwiſchen 7 und 9 Uhr aus einer unverſchloſſenen

Stube im Seitengebäude der Wohnung der Geſchwiſter Otho folgende dieſen
gehörige Kleidungsſtücke: einen ſchwarzblauen Paletot, zwei ſchwarze Moirée
röcke, einen braungewürfelten Rock, einen wollenen Rock und eine ſchwarze Jacke

geſtohlen zu haben.
Die Angeklagte giet ſich zur Zeit der That in Weißenfels bei der Wittwe

König auf und erzählte dieſer, ſie habe früher bei Otho's gedient, äußerte auch
dabei, ſie kenne dort jeden Winkel und könne dort etwas holen, wenn ſie ſonſt
wolle. Dies wird die Seiler denn auch gethan haben denn ebenfalls im Januar
kam ſie eines Morgens gegen 7 Uhr in die Wohnung der Markthelfer Pabſt, in
der ſich noch deren Sohn erſter Ehe, Reinhold Schindler und die unverehel. Weid
ling befanden, brachte ein zuſammengeſchnürtes Packet und bat, daſſelbe eine kurze
Zeit niederlegen zu dürfen. Man geſtattete ihr dies, öffnete aber, als ſie ſich ent
fernt hatte, das Packet und fand darin dieſelben Kleidungsſtücke, von denen ſich
ſpäter herausſtellte, daß ſie bei Otho's geſtohlen waren. Die Seiler holte das
Packet bald nachher ab und entfernte ſich. Bei einer im März e. in der Wohnung
der Angeklagten in Zeitz abgehaltenen Hausſuchung wurde indeſſen noch ein Theil
der geſtohlenen Sachen vorgefunden, von denen aber die Seiler behauptet, ſie
habe ſie von einer ihr unbekannten Frau gekauft.

II. Am 28. Januar c. dem Schuhmachermeiſter Gärtner zu Weißenfels Abends
zwiſchen 8 und 9 Uhr aus einer unverſchloſſenen Bodenkammer ein blau und
en W ts Deckbett mit roth und weißem Ueberzug und ein defectes Bett
uch, un

III. der in der Sieber' ſchen Brauerei in Weißenfels dienenden unverehel. Klingner
aus einer verſchloſſenen Bodenkammer, in die ſie mittelſt Einſteigens durch ein
Fenſter nur gelangt ſein konnte, am 1. März e. einen ſchwarzen Stoffmantel,
einen ſchwarzen Sammethut, ein ſchwarzwollenes Kleid, ein Paar ſchwarze
Sammetſchuhe, einen grünwollenen Rock, ein Handkörbchen und ein Paar
gelbe Buckskin Handſchuhe

entwendet zu haben.
Am 1. März e. kam die Seiler wieder zu der verehel. Pabſt und trug, in

ein Betttuch eingeſchlagen, das ad II. erwähnte Bett. Sie erzählte dabei, ſie
komme von Leipzig von ihrem Bruder und bat, das Bett einſtweilen niederlegen
u dürfen. Als indeſſen die Angeklagte am 2. März nochmals bei der Pabſt eralen und, wie dieſe beſtimmt verſichert, die ſämmlichen ach l. gedachten Sachen

brachte, erklärte die Letztere, daß ſie dieſelben nicht länger behalten könne, weshalb
die Seiler nach kurzer Abweſenheit mit einem Tragkorbe erſchien, die ſämmtlichen
Gegenſtände hineinpackte und durch den Sohn der Pabſt zu der verehel. Lohn
diener Münzenberg und, als auch dieſe die Niederlegung verweigerte, endlich zu dem
Fuhrmann Bartholomäus bringen ließ, dem ſie erzählte, ſie komme von Leipzig,
wolle nach Zeitz und warte nur noch auf den Fuhrmann, der ihr die Sachen
dorthin mitnehmen ſolle. Hierauf ging ſie fort, kam aber ſehr bald wieder und
entferute ſich mit allen ihren Effecten ſehr eilig.



In Bezug auf den Diebſtahl ad III. iſt noch ermittelt, daß die Angeklagte
bereits am 26. Februar c. zu früher Morgenſtunde von dem Braugehülfen Elies
auf dem nach der Bodentreppe führenden Gange in der Sieber'ſchen Brauerei ge
ſehen und angehalten worden iſt und auf Befragen nach einem Mädchen ſich er
kundigt hat, die aber dort nicht wohnte.

Auch die Beſtohlene ſelbſt hat die Seiler am 1 März, dem Tage des Dieb-
ſtahls, im Sieber'ſchen Gehöft gegen 9 Uhr Morgens getroffen und angeſprochen.

Die ad II. und III. genannten Effecten haben ſich nicht wieder herbeiſchaffen
laſſen, die Seiler beſtreitet auch nicht, in deren Beſitze geweſen zu ſein, behauptet
aber, ſie ſeien ihr Eigenthum geweſen.

Die Staatsanwaltſchaft meint indeſſen, daß trotz des frechen und hartnäckigen
Leugnens der Angeklagten bei den vielen vorliegenden Belaſtungsmomenten t
nicht daran gezweifelt werden könne, daß die Angeklagte die Diebſtähle verübt
habe, zumal dieſelbe gegen zwei mit ihr im Gefängniſſe zu Zeitz zuſammen inhaf-
tirt geweſene Frauensperſonen, wie dieſe heute eidlich bekundet hätten, eingeräumt
habe, die ihr zur Laſt gelegten Verbrechen begangen zu haben und bittet das
Schuldig gegen die Seiler auszuſprechen.

Die Vertheidigung hatte zu Gunſten der Angeklagten nichts anzuführen.
Von den Geſchworenen wurde dieſelbe für ſchuldig erachtet und dem Antrage

der Staatsanwaltſchaft gemäß zu 6 Jahren Zuchthaus und Verluſt der Ehren
rechte auf gleiche Dauer verurtheilt, auch die Zuläſſigkeit zur Stellung unter Poli
zeiaufſicht ausgeſprochen.

Zweite Sache.
Der Handarbeiter Guſtav Adolph Harniſch aus Hohenmölſen war wegen

eines ſchweren und eines einfachen Diebſtahls im wiederholten Rückfalle angeklagt
und wurde vom Ref. Dr. Pieſchel vertheidigt.

Bei dem umfaſſenden Geſtändniſſe des Angeklagten war die Zuziehung der
Geſchworenen nicht nöthig.

Harniſch hatte am 7. Auguſt d. J. dem Ziegeleiarbeiter Schütze, mit dem
zuſammen er in der Erfurt'ſchen Ziegelei in Teuchern arbeitete, aus einem in die
Ziegelſcheune eingebauten verſchloſſenen Raume eine Jacke entwendet, indem er
durch ein in dieſem Raume befindliches Fenſter einſtieg.

Am Abend deſſelben Tages ſtahl er aus einer unverſchloſſenen Kammer in
der Wohnung der Wittwe Kerner in Teuchern dem Schmied Schulze und dem
Bergarbeiter Kermer verſchiedene Kleidungsſtücke.

Harniſch wurde zu 1 Jahr 3 Monaten Gefängniß und Verluſt der Ehren
rechte auf 2 Jahre verurtheilt.

Dritte Sache.
Der Ziegeldecker Karl Adolph Hof aus Zeitz ſtand wegen ſchweren Dieb-

r ge wiederholten Rückfalle unter Anklage. Sein Vertheidiger war der Ref.
Pieſchel.

Auch dieſer Angeklagte war vollſtändig geſtändig, ſo daß ohne Geſchworene
verhandelt werden konnte.

Der Angeklagte kam nach ſeiner Entlaſſung vom Militair im Auguſt e. auf
der Reiſe nach Zeitz durch Markwerben, trat hier in ein Gehöft um Waſſer zu
trinken, fand daſſelbe leer und das Wohnhaus verſchloſſen. Durch ein offen ſtehen
des Feſter ſtieg er in dieſes ein und entwendete aus der Wohnſtube eine an der
Wand hängende ſilberne Taſchenuhr. Er ging dann nach den obern Räumen des
Hauſes, erbrach dort zwei kleine Schränke, in denen er aber nur weibliche Klei
dungsſtücke fand, die er aber auf den Fußboden warf, und nahm ſchließlich aus
einer unverſchloſſenen Lade ein Meſſer. Der Eintritt des Hof in das Gehöft war
aber bemerkt worden, weshalb einige Einwohner Markwerben's dahin gingen, um
denſelben feſtzunehmen. Sie fanden ihn auf dem Hausboden verſteckt und nahmen
ihm die geſtohlenen Sachen wieder ab.

Hof wurde unter Annahme mildernder Umſtände zu 1 Jahr Gefängniß und
Ehrverluſt auf 1 Jahr verurtheilt.

Mittwoch den 11. October 1871.
Erſte Sache.

Der Schuhmacher Friedrich Auguſt Schumann aus Weißenfels war
wegen verſuchten Mordes angeklagt und wurde vom Referendar Ja nenſch ver
theidigt.Der Angeklagte, der ſeit 1862 verheirathet iſt, lebte ſeit einiger Zeit mit

ſeiner Ehefrau nicht glücklich, theils weil ſich Nahrungsſorgen eingeſtellt hatten,
theils weil die Frau mit einem Handarbeiter Benedix Bekanntſchaft angeknüpft
hatte und Schumann die Vermuthung hegte, ſeine Frau ſtehe mit Benedix in
unerlaubtem Verkehr. Die Folge hiervon war, daß Schumann ſeine Frau öfter
prügelte, namentlich auch am 30. Juli c., worauf die verehel. Schumann die
Wohnung ihres Mannes verließ. Auf Bitten des Letzteren kehrte ſie aber am
Mittag des 31. Juli wieder in deſſen Wohnung zurück, entfernte ſich indeſſen
nach dem Mittagseſſen, unter Mitnahme der ihr gehörigen Betten und Küchen
eräthe, wieder aus der Behauſung ihres Mannes und blieb die Nacht bei ihremArbeitgeber dem Oekonom Starke.

Schumann ſchickte nun am 1. Auguſt c. gegen 10 Uhr Morgens den außer
ehel. Sohn ſeiner Frau, Albert Degen, in die Starke'ſche Scheune, wo die e.
Schumann draſch, um dieſe auffordern zu laſſen, nach Hauſe zu kommen. Sie
kam indeſſen dieſer Aufforderung nicht nach, weshalb Schumann ſich ſelbſt zu
ſeiner Frau begab, von ihr die Herausgabe ſeiner Wäſche, die ſte mitgenommen,
verlangte, und ſie nochmals bat, nach Hauſe zurückzukehren. Die Frau weigerte
ſich, auch als Schumann zu ihr ſagte, entweder ſei ſie oder er unglücklich, und
Schumann ging unverrichteter Sache wieder fort. Jn ſeiner Wohnung ange
kommen wetzte er ſein Taſchenmeſſer und begab ſich gegen 1 Uhr Mittags mit
dem Albert Degen nochmals nach der Starkeſchen Scheune. Schon bei ſeinem
erſten Gange dahin hatte er unterwegs zu dem Degen geſagt: „ich ſteche die
Mutter todt und mich auch, in der Stunde leben wir nicht mehr.“ Bei dem
zweiten Gange äußerte er: „jetzt paſſe auf, wenn ich die Mutter todtſteche.“

Bei Starke angekommen ließ er den c. Degen zurück und begab ſich allein
nach der Scheune, ſchritt über das Scheunenbrett hinweg, umfaßte ſeine Frau
mit dem linken Arme und ſtach ſie ohne Weiteres zweimal mit ſeinem Meſſer in
die Gegend der linken Bruſt. Die Schumann ſchrie um Hülfe und brach dann
ohnmächtig zuſammen.

Schumann ſtellte ſich gleich nach der That ſelbſt bei der Polizei, erzählte
den Hergang und äußerte dabei, er habe den feſten Entſchluß gefaßt gehabt, ſeine

au todt zu ſtechen habe ein Meſſer genommen ſei hingegangen und habe ſeine
rau erſtochen es ſei dies ſein feſter Wille geweſen, weil ſie trotz ſeiner gütlichen

und ernſtlichen Erinnerungen ihren Umgang mit Benedirx fortſetze.
Bei ſeiner gerichtlichen Vernehmung hat Schumann zwar die That einge

räumt, aber behauptet, er habe ſeine Frau mit Gewalt fortziehen wollen und erſt
als ſie ſich zur Wehr geſetzt, habe er ſie, ohne zu wiſſen wohin, mit ſeinem
Meſſer geſtochen.

Die Frau Schumann iſt übrigens, trotz der ſchweren und gefährlichen Ver

r wieder renie heutige Verhandlung ergab die Richtigkeit der Behauptungen der An
klage, weshalb die Staatsanwaltſchaft beantragte, das Schuldig über den Schu
mann auszuſprechen.

Die Vertheidigung führt nur in kurzen Worten aus, daß Schumann nicht
mit e en ſondern im Affect r That verübt und ſ8 eshalb nur eines
verſuchten Todtſchlags ſchuldig gemacht habe, worauf ſich die Geſchworenen zurück
zogen und den Angeklagten des verſuchten Mordes für ſchuldig erachteten.

Schumann würde hierauf, entgegen dem Antrage des Staatsanwalts, der
beantragt hatte, ihn mit einer 10 jährigen Zuchthausſtrafe zu belegen, zu 6 Jahren
Zuchthaus verurtheilt.

Zweite Sache.
Die unverehel. Henriette Louiſe Wieduwild von Naumburg wegen Be

trugs im wiederholten Rückfalle angeklagt, wurde vom Referendar von Som.mer-
feld vertheidigt.

Sie kam am 1. Auguſt e. zu dem Schuhmachermeiſter Jungmichel hier, ver
langte im angeblichen Auftrage der Frau Sanitätsräthin Hartmann einige Paar
ſchwarze Plüſchſchuhe zum Anprobiren, erhielt 2 Paar dergleichen und brachte
nach kurzer Zeit das eine Paar zurück, indem ſie erklärte, die Frau Dr. Hart-
mann habe das andere behalten. Kurz nachher ſtellte ſich indeſſen heraus daß
die Wieduwild dem Jungmichel nur deshalb vorgeſchwindelt, ſie komme im Auf
trage der Frau Dr. Hartmann, um die Schuhe für ſich zu erhalten.

Die Angeklagte war vollſtändig geſtändig, weshalb ohne Geſchworene ver
handelt und ſie zu 3 Monat Gefängniß und Verluſt der Ehrenrechte auf 1 Jahr
verurtheilt wurde.

Dritte Sache.
Der Handarbeiter Reinhardt Hellriegel aus Büßleben bei Erfurt war

wegen zweier verſuchten Betrügereien im wiederholten Rückfalle unter Anklage ge
ſtellt und wurde vom Referendar von Sommerfeld vertheidigt.

PHellriegel kam im März v. J. zu der verehel. Tapezirer Schäfer hier, gab
ſich für den Bruder ihres Ehemannes aus und bat um ein Darlehn von 3 Thlr.
das er aber nicht erhielt.

Jm Juli d. J. kam er wieder zur Frau Schäfer, ſagte, er ſei ein außer
ehelicher Sohn der Mutter des c. Schäfer und ſprach ſie um ein Darlehn von
10 Sgr. an. Er erhielt das wiederum nicht und wurde, nach Herbeiholung des
Tapezirer Schäfer, ſeiner Schwindeleien überwiesen.

Die Mitwirkung der Geſchworenen war auch in dieſem Falle nicht erforderlich
und wurde Hellriegel zu 9 Monat Gefängniß und 1 Jahr Ehrverluſt verurtheilt

Donnerstag, den 12. October 1871.
Es kamen heute 4 Sachen zur rn en ung und zwar

rſtens:
gegen den Handarbeiter Karl Eduard Guſtav Mahler gen. Miethlauaus Freyburg wegen vorſätzlicher ſchwerer Körperverletzung. Sein Vertheidiger

war der Ref. Kaßner.
Am 27. Mai e. ging der Webermeiſter Conrad zu Freyburg Abends aus der
Steinfelder'ſchen Brauerei fort und hörte von der verehel. Steinfelder, daß der
mit ihm in einem Hauſe wohnende Handarbeiter Weiße betrunken aus der Brauerei
weggegangen ſei und in der Gaſſe, die Hölle genannt, gemißhandelt werde. Er
ging deshalb ſofort nach der gedachten Gaſſe und ſah, daß der Angeklagte den
Weiße an der Bruſt gepackt hatte und heftig auf das Straßenpflaſter warf. Em
pört über dieſe Rohheit ſagte Conrad zu Mahler: Lauſejunge, ſchämſt Du Dich
nicht, den Mann ſo zu drangſalen! Mahler ging hierauf auf Conrad zu und
erwiederte das von dieſem gebrauchte Schimpfwort, wonach der Letzere den Mahler
von ſich ſtieß. Hierdurch veranlaßt, zog Mahler ſein Meſſer und ſtach den Conraddergeſtalt in den Hals, daß dieſer beſtig blutete und bewußtlos zuſammenſtürzte.

Der herbeigerufene Arzt fand an der rechten Seite des Halſes in gleicher Höhe
mit dem Ringknorpel des Kehlkopfes eine circa 2 Centimeter lange und 4 Centi
meter tiefe Wunde und am Halſe mehrere wichtige Nerven durchſchnitten. Der
Heilungsproceß war im Allgemeinen ganz günſtig, es iſt aber bei Conrad in Folge
der Stichwunde eine Lähmung der oberen Extremitäten der rechten Seite einge
treten, die ſich auch ſpäter nicht ganz verlieren wird.

Jm Weſentlichen iſt Mahler geſtändig.
Nachdem die Geſchworenen über den Angeklagten das Schuldig ausgeſprochen

und die Frage wegen mildernder Umſtände mit 7 gegen 5 Stimmen verneint
hatten, trat der Gerichtshof der Majorität bei und verurtheilte den Angeklagten,
über den Antrag des Etage anwe hinaus, zu 2 Jahren Gefängniß.

weitens:
gegen den Gerichtsboten Johann Gottlob Groh aus Frevburg wegen Urkun
denfälſchung und Unterſchlagung amtlich empfangenen Geldes. Sein Vertheidiger
war der Ref. v. Sommerfeld.

Groh war geſtändig und da auch allerſeits mildernde Umſtände als zuläſſig
angenommen wurden, war die Zuziehung der Geſchworenen nicht erforderlich.

Der Angeklagte erhielt am 9. Juli v. J. Seitens der GerichtsCommiſſion
zu Frevburg den Auftrag gegen den Handelsmann Richter zu Laucha wegen einer
ausgeklagten Forderung von über 39 Thlr. die Execution zu vollſtrecken. Er be
fand ſich in großer Geldverlegenheit, ſo daß er den Entſchluß faßte, den Richter
zu anlaſſen die fragl. Summe an ihn auszuzahlen und dieſe für ſich zu ver
wenden.

Zu dem Zwecke fälſchte er den Executionsbefehl. Jn dem gedruckten Satze,
der dahin lautet: „Zur Empfangnahme des Geldes iſt der Executor nicht ermäch
tigt“, durchſtrich er das Wort „nicht“ und ſtrich auch den folgenden Satz: „Sie
dürfen daher bei Vermeidung doppelter Zahlung dieſe nicht an ihn leiſten“, aus.
Groh erhielt nun von Richter das Geld, lieferte es aber nicht ab, ſondern ver

wen ihleer Gerichtshof verurtheilte den Angeklagten zu 4 Monat GefängniEhrverluſt auf 1 Jahr. s Bagni und
Drittens:

gegen den Kutſcher Franz Heinrich Genthe aus Merſeburg, der wegen Ur
kundenfälſchung angeklagt war und vom Ref. v. Som merfeld vertheidigt wurde.

Er war geſtändigermaßen am 20. Juli c. zu dem Rittergutsbeſitzer Hötzel
zu Röſſuln gekommen, und hatte demſelben einen Brief überreicht, inhalts deſſen
der Amtmann Lorenz in Deumen den c. Hötzel um 100 Thlr. bat, die dieſer
dem Ueberbringer mitgeben ſollte. Den Brief hatte Genthe ohne Auftrag des
Amtmann Lorenz ſelbſt geſchriehen. Dem Hötzel kam die Sache verdächtig vor
und er zahlte dem Genthe das Geld nicht.

Der Letztere wurde unter Annahme mildernder Umſtände ohne Zuziehung der
Geſchworenen zu 8 Monaten m t und 1 Jahr Ehrverluſt verurtheilt.

iertens:
gegen den Dienſtknecht Johann Friedrich Gerlach aus Retterode wegen enDiebſtahls im Rückfalle. Sein Vertheidiger war der Referendar S a wen

Auch in dieſem Falle wurde ohne Geſchworene verhandelt.
Gerlach war geſtändig am 29. Mai c. zu Schillingſtedt dem Schneider Bläße

aus einem in der Wohnſtube befindlichen verſchloſſenen Wandſchränkchen, das er
mittelſt eines falſchen Schlüſſels öffnete, 11 Thaler entwendet zu haben.

Der Angeklagte wurde zu 2 Jahren Gefängniß und 2 Jahr Ehrverluſt ver
urtheilt.

Auflöſung des Räthſels im vorigen Stück: Dornenkrone.,

Redaction, Druck und Verlag von L. Jurk,

von

le

von

von

von

von



Bekanntmachung.

Nach den Vorſchriften der Maaß und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868,
der Eichordnung vom 16. Juli 1869 und den dazu erlaſſenen Beſtimmungen

ſind vom 1. Januar 1872 an im öffentlichen Verkehre nur zuläſſig:

I. Geeichte Längenmaaße
von 20 Meter

10 e als Bandmaaße aus Metallblech;
1 Decameter

von 5 Meter als Werkmaaßſtäbe aus Holz mit Metallbeſchlägen an den Enden;
als Bandmaaße aus Metallblech,

von 2 Meter Werkmaaßſtäbe aus Holz mit Metallbeſchlägen an den Enden und
gewöhnliche Maaßſtäbe aus Metall;

als Bandmaaße aus Metallblech,
metallene Präciſionsmaaßſtäbe,
gewöhnliche Maaßſtäbe aus Metall,

von 1 Meter Werkmaaßſtäbe aus Holz mit Metallbeſchlägen an den Enden,V V

Sia e dere Maagßſtäbe mit Verbindungen, welche deren Normallänge nicht beein-
trächtigen,

hölzerne, in Centimeter getheilte Langwaarenmaaße mit Metallbeſchlag am Ende;
als hölzerne, in Centimeter getheilte Langwaarenmaaße mit Metallbeſchlag am Ende,

von 0,5 Meter metallene Präciſionsmaaßſtäbe,
S 5 Dezimtr. od. gewöhnliche Maaßſtäbe aus Metall, Elfenbein oder hartem Holz 2c.,

50 Centimeter zuſammenlegbare Maaßſtäbe mit Verbindungen, welche deren normale Länge nicht beein-
trächtigen;

von 0,2 Meter od.
2 Dezimeter

20 Centimeter als metallene Präciſionsmaaßſtäbe,
von 0,1 Meter gewöhnliche Maaßſtäbe aus Metall, Elfenbein, hartem Holz c.

1 Dezimeter
S 10 Centimeter

Die Bezeichnung der Längenmaaße muß mit dem entſprechenden vollen Namen, welcher in der vorſtehenden
Zuſammenſtellung vor den Klammern angegeben iſt, geſchehen.

Eichungsfähige Maaße müſſen von ſolchem Material, in ſolcher Form und Structur ausgeführt ſein, daß ihre
Länge beim Gebrauche keine Schwankungen erleiden kann, welche die im Verkehr zu duldenden, in der Eichordnung
vom 16. Juli 1869 näher angegebenen Fehlergrenzen überſchreiten.

Beſtehen Maaße aus mehreren Stücken, ſo ſind ſie nur dann eichungsfähig, wenn für deren Zuſammenfügung
in derjenigen gegenſeitigen Lage der beweglichen Theile, welche die normale Länge des ganzen Maaßes ergiebt, eine
genügende Stabilität geſichert iſt. Nicht eichungsfähig ſind hiernach zum Beiſpiel die bisherigen Meßketten und
zuſammenlegbare Maaßſtäbe, bei denen die beweglichen Theile nur durch den Reibungswiderſtand an ihren Verbin-

V

dungen in der, die normale Länge des ganzen Maaßes ergebenden Lage gehalten werden.
II. Geeichte Flüſſigkeitsmaaße

aus Zinn, Weißblech, innerlich verzinntem Meſſing oder Kupfer, von der in S. 9. der Eichordnung angegebenen
Beſchaffenheit, und zwar

A. Maaße in Cylinder- oder Tonnenform mit cylindriſchem Halſe von höchſtens 10 Centi-
meter Lichtweite von

20 Liter Inhalt



Bei allen dieſen Maaßen darf der Flüſſigkeitsſpiegel der richtigen Füllung mit dem oberen Rande des Halſes
in einer Ebene oder auch tiefer, als derſelbe liegen.

Jſt der Hals eines Maaßes mit Ausgüſſen (Schnautzen) verſehen, ſo bildet deren unterhalb des Flüſſigkeits-
ſpiegels gelegener Faſſungsraum einen Theil des Faſſungsraums des Maaßes. Liegt der Flüſſigkeitsſpiegel der
richtigen Füllung tiefer, als der obere Rand des Halſes, ſo kann der Spiegel der richtigen Füllung begrenzt werden

entweder durch zwei gegenüberliegende Ausflußöffnungen,
oder durch eine Ausflußöffnung und einen diametral gegenüber befindlichen Stift,
oder durch eine Ausflußöffnung und 2 um 3 des Umkreiſes davon abſtehende Stifte,
oder n f diametral gegenüberliegende, ſowie auch durch 3 gleichmäßig im Umfange des Halſes ver

theilte Stifte.B. Mag in Cylinderform mit oder ohne Schnautzen von

2 Liter Jnhalt mit mwm. Durchmeſſer und mwm. Höhe,
I e

658,3 136,54 55,1 104,8e r 801s 7 36,0 61,4e e 28 467C. Mauße in der Form von abgeſtutzten Kegeln von
0,2 Liter Inhalt mit 51,2 mm. oberem, 76,8 mm. unterm Durchmeſſer und mit 61,4 mm. Höhe,

53 2 1 2 2 1 2 7608 e 3581o. e e 878 z 23(NB. Welche Abweichungen an dieſen normalmäßigen Dimenſionen zuläſſig ſind, iſt in der Eichordnung näher angegeben.)
Auf Flüſſigkeitsmaaßen aus Zinn, welche in ihrer Maſſe nicht weniger als 2 reines Zinn enthalten ſollen,

muß der Name und Wohnort des Verfertigers angegeben ſein.
III. Geeichte Fäſſer

mit in Liter und ZehntelLiter aufgebrannter Angabe ihres Inhalts zum Verkauf von inländiſchen Wein im Faß.
(NB. Auch zu anderem Gebrauch beſtimmte Fäſſer dürfen geeicht werden.)

Außer dem Jnhalte werden auf den geeichten Fäſſern die Nummer des Eichregiſters, der Stempel der Eich
ſtelle und die Jahreszahl eingebrannt.

IV. Geeichte Hohlmaaße
für trockene Körper,

von Schwarzblech, verzinktem Blech oder Weißblech von genügender Stärke und Kupfer, welche durch Waſſerfüllung
geprüft werden, oder von Holz, deren Prüfung durch Füllung mit geſchälten Hirſen vorgenommen wird. ß

A. Maße in Cylinderform (für Körnerfrüchte und dergl.)
von 1 Hectoliter 100 Liter Jnhalt mit 575,9 m. Durchmeſſer,

0 e 50 e 457,125 e 362,8von 20 Liter Jnhalt mit 336,8 mw. Durchmeſſer,

10 e 267,35 212,22 156,3e I 124,10,5- 98,57 4 7 78,1 77 5 7 62,0 77 49,2 oB. Maaße in der Form von abgeſtutzten Kegeln (für Körnerfrüchte und dergl.)
von 97 Liter Jnhalt mit J 7 mm. oberem, 76,8 mm. unterem Durchmeſſer und mit 61,4 mm. Höhe,

2 2 2 2 2 2 a908 e 358,5 508 e 358(NB. Welche Abweichungen an dieſen Dimenſionen zuläſſig ſind, iſt in der Eichordnung näher angegeben.)
C. Maaße in Kaſtenform (d. h. in parallelopipediſcher Form) aus Holz oder Eiſen, zum Meſſen von

Kohlen aller Art, Coaks, ſowie für Kalk und andere Mineralproducte, welche im Lichten folgende Dimenſionen in
Millimeter haben müſſen:

Kaſtengefäße von Hectoliter Jnhalt, 500 Länge, 400 Breite, 250 Tiefe,

e 625 500 3202 625 625 6512



Abweichungen von dieſen Dimenſionen ſind nur bis zu 2 Procent zuläſſig und der MaaßJnhalt darf nicht
mehr als 1 Procent vom SollJnhalte abweichen.

Hölzerne Kaſtenmaaße müſſen einen Beſchlag von Bandeiſen erhalten, welcher den oberen Rand und die Ver
bindung der Seitenwände unter einander, ſowie mit dem Boden ſichert. Verbindungsſtangen zwiſchen den Seiten
wänden dürfen nicht durch den innern Raum des Maaßes gehen.

Bei eiſernen Kaſtenmaaßen, bei denen ſelbſtverſtändlich der obere Rand, die Verbindung der Seitenwände unter
einander, ſowie mit dem Boden geſichert ſein muß, ſollen die Seitenwände genügende Stärke haben, um eine Ver
biegung zu verhindern und die Bodenplatte ſoll zur Sicherung ihres ebenen Zuſtandes mit Rippen verſehen ſein.

Die Bezeichnung der Kaſtenmaaße hat deutlich und von derſelben untrennbar durch Angabe des Inhalts nach
Hectoliter unter Anwendung des Buchſtabens H. zu erfolgen.

D. Rahmen oder Aufſatz maaße aus Holz oder Eiſen ohne Boden, deren horizontaler oder vertikaler
gitett ein Rechteck bildet, von 2 Hectoliter und mehr Jnhalt, wenn derſelbe ein Vielfaches des ganzen Hecto
iters iſt.

Zum Meſſen von Mauerſand und dergl. auf geebneter Terainfläche, würden ſich z. B. Rahmen von den nach
bezeichneten, in Decimeter angegebenen, lichten Dimenſivnen eignen

v Rahmen von 2 Hectoliter Jnhalt, von 6,25 Länge, 6,25 Breite, 5,12 Höhe.

5 12,5 10,010 16395 1822515 e 200 150. 50e e 200 2309 5925 S 850 200 5Als Fehlergrenze wird bei Rahmenmaaßen 1 Procent des Soll-Jnhaltes zugelaſſen.

E. Fördergefäße auf Bergwerken, Löſch- und Ladegefäße beim Schiffsverkehr, welche zugleich
als Maaßgefäße im Großhandel benutzt werden, wenn ſie genügend dauerhaft und in einer Körperform ausgeführt
ſind, ſich durch die alleinige Anwendung des Längenmaaßſtabes durch Rechnung beſtimmen läßt und
wobei der Jnhalt:

a) der Fördergefäße ein Vielfaches des halben Hectoliters und
b) der Löſch und Ladegefäße ein Vielfaches des ganzen Hectoliters ſein muß.

Bei Bergkübel für Haſpelförderung iſt auch ein länglich runder Querſchnitt und bei Löſch- und Ladegefäßen
die Cylinder- oder Tonnenform zuläſſig, wobei ſich der Mittelwerth der Durchmeſſer zur Höhe etwa wie 3 zu 4
verhalten ſoll. Wegen der Sicherung der oberen Ränder, der Umfaſſungswände, der Verbindung des Bodens mit
denſelben, und der untrennbar mit dem Maaße zu bewirkenden Angabe des Jnhalts deſſelben nach Hectoliter unter
Anwendung des Buchſtabens II. ſind bei Fördergefäßen auf Bergwerken dieſelben Vorſchriften zu erfüllen, wie bei
den Kaſtenmaaßen.

Bei Maaßgefäßen mit länglich rundem Querſchnitte und in Tonnenform erfolgt die Jnhaltsbeſtimmung durch
die Eichämter durch Waſſerfüllung oder durch trockene Füllung mit Erbſen unter Anwendung der zur Eichung ge-
wöhnlicher Hohlmaaße beſtimmten Gebrauchsnormale und der zugehörigen Vorſchriften.

Bei eichungsfähigen Förder, Löſch- und Ladegefäßen darf der ermittelte Jnhalt vom SollJnhalte um nicht
mehr als 1 Procent abweichen.

Bereits im Gebrauch geweſene Fördergefäße dürfen bis zum 1. Januar 1877 noch benutzt werden, wenn vor
dem 1. Januar 1872 deren Jnhalt in Liter darauf angegeben iſt und es wird von denſelben nicht verlangt, wie
von den neuen Fördergefäßen, daß ihr Jnhalt ein Vielfaches des halben Hectoliters ſein ſoll.

Die Ermittelung des LiterJnhalts von im Gebrauch geweſenen Fördergefäßen kann einfach durch Umrechnung
der bereits durch Stempelung beglaubigten Jnhaltsangabe in bisher gebräuchlichem Maaße unter Anwendung der
geſetzlichen Umrechnungszahlen erfolgen. Eine Beglaubigung ſolcher Jnhaltsangaben durch Stempelung oder Be-
fundſcheine wird nicht verlangt.

Bei denjenigen bereits im Gebrauch geweſenen Fördergefäßen, welche nach den bisherigen Vorſchriften einer
ſolchen Beglaubigung nicht bedurften, ſoll die nahe Gleichheit des Jnhalts einer größeren Anzahl neben einander
im Gebrauch befindlicher Gefäße und die Notorität dieſes Jnhalts für die Uebergangsperiode eine genügende
Garantie bieten.

Auf Verlangen der Intereſſenten kann indeſſen auch die eichamtliche Ausfertigung erfolgen, in welchem Falle
die vorgeſchriebenen Eichgebühren zu entrichten ſind.

F. Kummetmaaße, namentlich zum Meſſen von Torf beſtimmt.
Dieſelben ſind oben offene Kaſten von 2 oder 4 Cubikmeter innerem Faſſungsraum von trapezförmigem Quer

ſchnitt und parallelogrammförmigen Längenſchnitten, welche auf Transportwagen befeſtigt werden können und bei
denen der Boden mit den, unter gleichen ſtumpfen Winkeln anſtoßenden gleichbreiten Seitenwänden feſt verbunden
iſt, die herausnehmbaren, ſenkrecht zum Boden und zu den Seitenwänden ſtehenden Vorder, Hinter und eventvell



Mittelwände dagegen ſich in Nuten bewegen laſſen, welche am Boden und in den Seitenwänden durch angeſchraubte
Leiſten gebildet ſind.

Durch Aufſatzbretter auf die beiden Seitenwände und auf die lothrechten Vorder und Hinterwände kann der
Faſſungsraum eines Kummetmaaßes von 2 Kubikmeter Jnhalt um 1 Kubikmeter und eines ſolchen von 4 Kubik-
meter Jnhalt um 2 Kubikmeter vergrößert werden, ſo daß daſſelbe im erſteren Falle drei Kubikmeter und im letz
teren Falle 6 Kubikmeter Inhalt beſitzt.

Für ein Kummetmaaß von 2 Kubikmeter Inhalt meſſen im Lichten:
a) der Boden 2 Meter Länge, 65 Centimeter Breite,
b) jede der beiden Seitenwände 2 Meter Länge, 106,3 Centimeter Breite,

und es ſtehen die Seitenwände unter ſolch ſtumpfem Winkel zum Boden, daß der lichte ſenkrechte Abſtand vom
Boden bis zu der Verbindungslinie der beiden oberen Seitenwandkanten 1 Meter und die Entfernung dieſer beiden
Kanten von einander 137 Centimeter beträgt. Hierbei iſt angenommen, daß die im Faſſungsraume befindlichen
Leiſten für die Nuten der Vorder- und Hinterwand 4 Stück à 106,3 em. und 2 Stück à 65 em. zuſammen
5,55 Meter lang, 0,1 Meter breit und 0,03 Meter ſtark ſind, alſo 0,0166 Kubikmeter Raum einnehmen. Zwei
vor einander geſtoßene Kaſtenmaaße der beſchriebenen Art mit gemeinſchaftlicher, herausnehmbarer, lothrechter Mit
telwand bilden ein Kummetmaaß von 4 Kubikmeter Jnhalt, welches bei ſonſt gleichen Dimenſionen jedoch von Vor
derwand zur Hinterwand im Lichten 4 Meter der Stärke der Mittelwand zur Geſammtlänge hat.

Die zuläſſigen Aufſatzbretter, welche durch ſichere Führungen ſo feſtgehalten werden müſſen, daß ſie die genaue
Fortſetzung der Ebene derjenigen Kaſtenwand bilden, worauf ſie aufgeſetzt ſind, erhalten für die Seitenwände 35,8
Centimeter und für die lothrechte Vorder, Hinter und Mittelwand 33,7 Centimeter Breite.

Die oberen Kanten der Seitenwand Aufſatzbretter ſtehen alsdann 161,3 Centimeter von einander und jene
auf den lothrechten Wänden 133,7 Centimeter vom Kaſtenboden ab.

Es iſt nothwendig, daß die oberen Kanten der Seitenwände und Aufſatzbretter durch eiſerne Schienen vor Ab-
nutzung geſchützt werden und daß die Seitenwände durch ſogenannte Ueberwurfsketten, welche oben in der Nähe der
Vorder, Hinter und Mittelwand angebracht ſind, hieran anſchließend erhalten und die Kaſten dadurch zuſammen-
gehalten werden.

Eichungsfähig ſind nur ſolche Kummetmaaße, deren genügend ſtarke Conſtruction die erforderliche Unveränder-
lichkeit ihres Jnhalts mit Sicherheit erwarten läßt und bei denen die gehörige Verbindung aller und die regel-
mäßige Einfügung der beweglichen Theile im vollſtändigen Gebrauchszuſtande geſichert iſt.

Bei Kummetmaagaßen erfolgt die Jnhaltsbeſtimmung durch die Nachmeſſung der vorgeſchriebenen Dimenſionen,
welche, ſoweit ſie für die Beſtimmung des Jnhalts maaßgebend ſind, nur um 1 Procent und hinſichtlich der Leiſten
für die Nuten nur um 1 Centimeter von den vorgeſchriebenen abweichen dürfen.

Die Stempelung der Kummetmaaße erfolgt durch Einbrennen eines Stempels an jeder Kante des Kaſtens
und der Aufſatzbretter.

Die Jnhaltsbezeichnung wird im Mittel der Seitenwände aufgebrannt.
G. Meßrahmen für Brennholz.
Obgleich die Zumeſſung von Brennholz im öffentlichen Verkehr dadurch erfolgen kann daß aus den mit An

wendung eines geeichten Längenmaaßſtabes ermittelten drei rechtwinkelig zu einanderſtehenden Dimenſionen des recht
winkelig aufgeſchichteten Holzes der KubikJnhalt berechnet wird, ſo ſollen doch der größeren Bequemlichkeit wegen
auch Meßrahmen von nachbeſchriebener Beſchaffenheit zum Aufſetzen des Holzes zur Eichung und Stempelung zu
gelaſſen werden, bei deren Anwendung es nur der Multiplication der zu meſſenden Scheitlänge in Meter mit der
Zahl der durchs Aufſetzen gefundenen Meter bedarf, um den geſuchten Holzinhalt in Kubikmeter zu finden.

Solche Meßrahmen können feſtſtehend oder zum Auseinandernehmen d. h. beweglich hergeſtellt werden. Jm
Allgemeinen haben dieſelben eine ganze Zahl Meter lichte Oeffnung zu enthalten, deren Darſtellung aus recht-
winkelig mit einander zu verbindenden oder verbunden hölzernen oder eiſernen Rahmſtücken (Rämlingen, Eiſenſtäben
oder Brettern) von 1 Meter zu 1 Meter abgetheilter lichter Länge erfolgt.

Für den Kleinverkehr ſind indeſſen auch Meßrahmen aus rechtwinkelig feſt mit einander verbundenen
Brettern geſtattet, welche bei lichten Abſtänden von 4 und Z Meter, Flächen von Meter, oder bei Abſtänden
von J und 1 Meter Flächen von J Meter darſtellen.

Eine bewegliche hölzerne Meßrahme für 1 oder 2 oder 4 Meter könnte beiſpielsweiſe in
der nachſtehend beſchriebenen Weiſe ausgeführt werden.

8 em,Jn das bei der Aufſtellung der Rahme auf der möglichſt horizontalen Erde liegende Rahmſtück von en

Stärke und 2,4 Meter Länge werden, vom Mittel gleich weit entfernt, 2 ebenſo ſtarke Pfoſten von 2,25 Meter
Länge lothrecht ſo eingezapft, daß ſie im Lichten 2 Meter von einander abſtehen.

Die Sicherung der lothrechten Stellung dieſer Pfoſten zu dem liegenden Rahmſtück wird am einfachſten durch
eiſerne Winkel bewirkt, welche ſeitwärts auf beiden Seiten durch 2 Schrauben an das liegende Rahmholz und
durch 2 dergleichen an die Pfoſten angeſchrauht werden. r



Das 4. verſchiebbare, den horizontalen Schluß der Rahme bildende ſtarke Rahmſtücke wird auf 2 Meter
abgelängt und an ſeinen beiden Enden der Art mit angeſchraubten eiſernen Bändern verſehen, daß die überſtehenden

Bandtheile mit den Hirnflächen des Rahmholzes 2 quadratiſche Oeffnungen von 8,2 em. lichter Seitenlänge bilden,
durch welche die Führung des Rahmſtückes bei ſeiner Verſchiebung an den Pfoſten bewirkt und gleichzeitig das Aus
einandergehen der Pfoſten durch den Druck des eingelegten Holzes verhütet wird.

Die beiden Pfoſten erhalten ſeitwärts in Abſtänden von 1,04 Meter und 2,04 Meter von der Oberfläche des
unteren Rahmſtückes mitten rechtwinklig gebohrte Löcher zum horizontalen Durchſtecken von eiſernen Stiften.

Die Endbeſchläge des zum Verſchieben beſtimmten oberen Rahmholzes werden im Mittel mit Löchern derſelben
Größe verſehen, um durch dieſelben das Rahmholz durch die eiſernen Stifte an den Rahmpfoſten vom unteren
horizontalen Rahmſtück im Lichten 1 oder 2 Meter entfernt aufhängen und dadurch Rahmöffnungen von 2 oder
4 O Meter zum Einſetzen von Holz bilden können.

Wird nun ein 2,5 Centimeter breites und 8 etw. langes Zapfenloch in das untere horizontale Rahmſtück und
ein ebenſo langer und breiter Schlitz, der ſich nach unten verbreitern kann, in das bewegliche Rahmholz ſo ange-
bracht, daß eine durch den Schlitz geſteckte und in das Zapfenloch geſtellte Leiſte überall 1 Meter von einem der
beiden Pfoſten entfernt ſteht, ſo wird dadurch, wenn das verſchiebbare horizontale Rahmſtück von dem unteren im
Lichten 1 Meter abſtehend befeſtigt iſt, auch eine Oeffnung von 1 Meter in der Meßrahme gebildet. Zur
Meſſung der 3. Dimenſion des Holzes (der Scheitlänge) läßt man am Beſten die letztgedachte 2 Meter lange Leiſte
in Centimeter eintheilen, indeſſen kann dazu auch ein anderer geeichter Maaßſtab benutzt werden.

V. Geeichte Gewichte
a) von allen nachbenannten Größen aus Platin, Silber, Meſſing, Bronze, Argentan, aus Metallmiſchungen, die

in Bezug auf Härte und Orxydirbarkeit dieſen Metallen ähnlich ſind,
von allen nachbenannten Größen bis einſchließlich zum 50 Grammſtück herab aus Gußeiſen,

e) Centigrammſtücke und Milligrammſtücke auch aus Aluminium.
Wie die Gewichte beſchaffen ſein müſſen iſt in der Eichordnung näher angegeben.

Hinſichtlich der Gewichtsgröße find nur zuläſſig:
A. Gewichtsſtücke nach neuem Syſtem B. Aeltere Gewichtsſtücke,

von wenn fie noch den nach dem neuen Syſtem geforderten
80 Guzewen in Bomben ſ Grad von v vonvon Gußeiſen in Bombenform mit eingegoſſen. 1 Centner 100ſchmiedeeiſern. Handhabe, 3 nur in Bombenform mit Hand

aus anderem Metall in Cylinderforn mit S 50 Pfd. habe.
Knopf oder Handhabe,

W

20 K. nur in Cylinderform mit Knopf oder Handhabe,
20 Pfä. kann zugleich auch mit 10 K. bezeichnet ſein.

t 10 Ptd. kann zugleich auch mit 5 K. bezeichnet ſein.2 K. Den den deren Höhe den Durchmeſſer Z P. nur mit der Bezeichnung 5 Pid. oder 5 Pfd.
1 K. 9 2 Pfd. kann zugleich auch mit 1 K. bezeichnet ſein.

500 G. 1 Pfd. kann zugleich auch mit 0,5 K. bezeichnet ſein.
200 G. Pfd. nur mit der Bezeichnung 4 Pfd. oder Pfd.W in Form von cylindriſchen Scheiben mit Knopf W ma Grierung ver alten Vezerhnnng das

2 3 2 2 2 T20 G. deren Höhe den halben Durchmeſſer nicht über 3 Quent. e 56.
10 G. ſteigt. Nur die Gußeiſengewichte von 200 G.
5 G. 100 G. und 50 G. erhalten keinen Knopf,

2 G. 3 Cent 7 5 D.3 Korn 2 7 2 5 C.2 D. in der Form von rechtwinkligen Blechplättchen

1 D. mit aufgebogenem Rande, NB. Die älteren Gewichtsſtücke von
5 0. 0,2 Pfund (6 Loth) 0,1 Pfund (3 Loth) und 37OQuent,, auf denen3 in der Form von rechtwinkligen Blechplättchen die er es zu beſeitigen iſt, können außer der nöthigen

neuen Bezeichn1 0. mit aufgebogener Ecke, los G. 50 G. und 576.
5 M. auch' noch mit 10 NIL. 5 NIL und 0,5 NI.in der Form von rechtwinkligen Blechplättchen. Sei chnet werden.do

1 M.
Einſatzgewichte in der Form von ineinander- Die zuläſſigen älteren Gewichtsſtücke von 100 bis

ſitzenden Schalen, deren äußerſte mit einem Charnierdeckel 4 Pfd. können für den Verkehr innerhalb des Königreichs

verſehen iſt. Preußen mit dem bisherigen Stempel ſo lange beibehalten



Ferner FernerK. Gewichtsſtücke nach neuem Syſtem. B. Aeltere Gewichtsſtücke.
1 K. Gewichte, beſtehend aus 12 Stücken von 500 G., werden, bis eine neue Berichtigung und Stempelung er
200 G., 100 G., 100 G., 50 G., 20 G., 10 G. forderlich erſcheint.
10 G., 5 G., 216., 2 G., Sollen dieſelben jedoch innerhalb des Bundesgebietes

1 Pfd. Gewichte, beſtehend aus 11 Stücken von Pfäd., zuläſſig ſein, ſo müſſen Sie vor dem 1. Januar 1872
100 G., 50 G., 50 G., 20 G., 10 G., 10 G., 5 G., revidirt und mit dem Bundes-Eichungsſtempel beglaubigt

26.,2 G. G. werden.1. 200 Grammgewichte, beſtehend aus 9 Stücken von Nach dem 1. Januar 1872 dürfen die vorgenannten
100 G., 50 G., 20 G., 10 G., 10 G., 5 G., 2 G, älteren Gewichtsſtücke nur dann den Bundeseichungs-
26., G. ſtempel erhalten, wenn ſie allen Vorſchriften der Eichord

nung vom 16. Juli 1869 genügen.
Medicinal Gewichte gelten als Präciſionsgewichte und dürfen in der Provinz Sachſen nur von dem Königl.

Eichamte Magdeburg geeicht werden.
VI. Geeichte Hebelwagagen

von entſprechender Tragfähigkeit und von der nach S. 38. der Eichordnung vorgeſchriebenen Empfindlichkeit, auf
deren Waagebalken, die nicht von Holz ſein dürfen, die Tragfähigkeit der Waage angegeben iſt und bei denen ſich
die Achſen, nicht aber die Pfannen in den Hebeln befinden.

Zum Aufſchlagen der Stempel und der Tragfähigkeitsangabe müſſen Waagebalken von hartem Eiſen oder
n derſelben Härte mit eingelaſſenen und ſolide befeſtigten Pfropfen oder Platten von Kupfer oder Meſſing
verſehen ſein.

Wenn ſie ſonſt den vorgeſchriebenen Beſtimmungen entſprechen, werden zur Eichung zugelaſſen
a) gleicharmige Balkenwaagen,
b) ungleicharmige Balkenwaagen (DecimalBalkenwaagen und Schnellwaagen),
e) Brückenwaagen,
d) oberſchalige Waagen und Tafelwaagen.

Waagen für den gewöhnlichen Handelsverkehr ſollen im Zuſtande der größten Belaſtung noch einen deutlichen
Ausſchlag geben, wenn der Laſt für jedes Kilogramm ein Zulagegewicht beigefügt wird, welches beträgt:

1. Bei gleicharmigen Balkenwaagen:
K

a) von über 5 K. einſeitiger Tragfähigkeit S 5000 5 D.,

et Beb) von unter 5 K. i
2. Bei ungleicharmigen Balkenwaagen o r

r K3. Bei Brückenwaagen e erK 24. Bei oberſchaligen Tafelwaagen 2 D.
Apothekerwaagen werden als Präciſionswaagen angeſehen und können in der Provinz Sachſen nur von dem

Königlichen Eichamt Magdeburg geeicht werden.
Für dieſelben betragen die Zulagegewichte zur Laſt, welche die Waage aus dem Zuſtande des Gleichgewichtes

zu einem deutlichen Ausſchlage veranlaſſen müſſen, bei Waagen:
1) von über 5 K. größter einſeitiger Tragfähigkeit o
c K2. von 5 K. 250 G. 5006 2 D.3. von 250 G. 20 6. S Wo
4. von 20 G. und weniger

a) für Präciſionswaagen tvos 1 NM.,

b) für Medicinalwaagen o M.
Als weſentliche Bedingung für die Eichungsfähigkeit der Brückenwaagen und der vberſchaligen Tafelwaagen

wird angeſehen, daß eine Laſt auf allen Stellen der Brücke oder Tafel placirt, durch daſſelbe Gewicht aufgewogen
wird, welcher Bedingung viele ſonſt theoretiſch ganz richtige Waagen nicht entſprechen.

Waagen, welche vor dem 1. Januar 1872 nach früherem Syſtem geeicht und geſtempelt ſind, können auch
nach dieſer Zeit noch im öffentlichen Verkehr in demjenigen Lande gebraucht werden, deſſen Stempel ſie tragen.
Um jedoch innerhalb des ganzen Bundesgebiets im Verkehr zuläſſig zu ſein, bedürfen dieſelben einer erneuten Re
viſion und Beglaubigung durch den Bundes Eichungsſtempel.
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Dieſe Reviſion und Beglaubigung kann auch nach dem 1. Januar 1872 noch verlangt werden und die Eichungs
ſtellen ſollen die Stempelung ſolcher Waagen nicht verſagen, ſofern ihre Zuläſſigkeit keinen ſonſtigen Bedenken unterliegt.

Die für die neuen Waagen vorgeſchriebene Verſehung der Waagebalken von Eiſen mit Pfropfen oder Platten
von Kupfer oder Meſſing zum Aufſchlagen der Bezeichnung der Tragfähigkeit und des Stempels darf bei älteren
Waagen in Ausnahmefällen unterlaſſen werden.

Bei bereits geeichten Waagen mit Waagebalken von Meſſing wird das Aufſſchlagen der Tragfähigkeitsbezeich
nung durch die Eichmeiſter unentgeltlich beſorgt.

VII. Geeichte Alkoholometer und Thermometer von Glas,
bei dem Verkaufe weingeiſtiger Flüſſigkeiten nach Stärkegraden und zwar

1) Alkoholometer, welche nur nach Tralles den Alkoholgehalt einer weingeiſtigen Flüſſigkeit in 100 Raum-
theilen derſelben von der Geſammtlänge von mindeſtens 165 Millimeter oder nur einen Theil der vollen Scala
in vollen, mindeſtens 165 Millimeter langen Graden mit oder ohne Bruchtheilen deſſelben angeben.

2) Thermometer, deren Scalen auf Papier oder Milchglas getheilt mit der Queckſilberröhre in eine gläſerne
Umhüllung eingeſchloſſen ſind.

3) ThermoAlkoholometer, bei denen Alkoholometer und Thermometer den unter 1 und 2 angegebenen Be
dingungen entſprechen und bei welchen das Queckſilbergefäß des Thermometers von höchſtens 13 mm. äußeren
Durchmeſſer ohne weitere Beſchwerung als Belaſtung für das damit verbundene Alkoholometer ausreicht.

Die bereits vor dem 1. Januar 1872 in Preußen geprüften und geſtempelten Alkoholometer, Thermometer
und ThermoAlkoholometer bleiben auch nach dem 1. Januar 1872 im Verkehr in Preußen zuläſſig.

VIII. Geeichte trockene oder naſſe Gasmeſſer,
welche die verbrauchte Gasmenge zur Beſtimmung der Vergütung dafür nach Cubikmeter angeben.

Die bereits vor dem 1. Januar 1872 in Preußen nach den bisher geltenden Vorſchriften geprüften und ge
ſtempelten Gasmeſſer bleiben auch nach dem 1. Januar 1872 innerhalb Preußens im Verkehre noch zuläſſig.

Bedürfen bereits vor dem 1. Januar 1872 im Gebrauch geweſene Gasmeſſer wegen unweſentlicher Reparatur
eine erneute Stempelung, ſo kann dieſelbe mit dem neuen Stempel ohne Abänderung der Gasmeſſer nach den neuen
Vorſchriften vorgenommen werden nach weſentlichen Reparaturen jedoch, wohin die Erneuerung der Welle, der

Trommel, des Gehäuſes, des Zählwerks und Veränderungen des Meßraums gehören, müſfen dieſelben auf metriſche
Regiſtrirung eingerichtet werden, bevor ſie neu geſtempelt werden können.

Da die vorſtehende Bekanntmachung lediglich den Zweck hat, das Publikum kurz mit den vom 1. Januar 1872
an im öffentlichen Verkehr allein noch gültigen, zum Meſſen und Wägen beſtimmten eichungspflichtigen Gegenſtänden
bekannt zu machen, ſo würde es zu weit geführt haben, darin auch überall noch die Bedingungen anzugeben, unter
denen dieſelben eichungsfähig ſind.

In dieſer Beziehung geben die Eichordnung vom 16. Juli 1869, die zu deren Ausführung von der Normal-
EichungsCommiſſion erlaſſene Jnſtruction vom 10. December 1869 und die dazu erlaſſenen Nachträge, alle im
Druck bei W. Moeſer in Berlin erſchienen, den Intereſſenten den nöthigen Aufſchluß.

Schließlich wird noch bezüglich der äußerſten Grenzen der im öffentlichen Verkehr noch zu duldenden Abwei-
chungen der Maaße, Gewichte und Waagen von der abſoluten Richtigkeit auf die desfalls von dem Herrn Kanzler
des Norddeutſchen Bundes am 6. December 1869 erlaſſenen Bekanntmachung aufmerkſam gemacht.

Magdeburg, den 15. Mai 1871.
Der Königliche Siege für die Provinz Sachſen.

roß.
Vorſtehende Bekanntmachung bringe ich hierdurch zur Kenntnißnahme des betheiligten Publikums.
Merſeburg, den 13. Juli 1871.

Der Königliche Landrath.
Weidlich.
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